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Einleitung 

Die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung des aktiven Beamtenstatus ist 
auf der Regierungsebene von Bund und Ländern durch die sogenannten politi-
schen Beamten, auf kommunaler Ebene durch bestimmte Wahlbeamte institu-
tionalisiert. Durch diese Institutionen wird dem Dienstherrn die Möglichkeit 
verschafft,  den Beamten jederzeit aus dem aktiven Dienst zu entfernen. Die 
persönliche Rechtsstellung dieser Beamten ist daher weitaus sensibler gegen-
über äußeren Einflüssen als bei ihren nicht betroffenen  Kollegen. Diese Mög-
lichkeit bedeutet eine Abweichung von den sonstigen beamtenrechtlichen 
Vorschriften,  die es dem Dienstherrn grundsätzlich verwehren, den Beamten 
gegen dessen Willen vorzeitig aus dem aktiven Dienst zu entfernen.1 Nicht in 
diesem Zusammenhang sind die disziplinarisch, gesundheitlich oder formell 
begründeten vorzeitigen Beendigungsmöglichkeiten zu sehen, da diese für alle 
Beamten gleichermaßen gelten, nicht aber nur für eine bestimmte Beamten-
gruppe.2 

Der politische Beamte läßt sich unter Rückgriff  auf die Legaldefinition des 
§ 31 BRRG als Inhaber eines höheren Amtes charakterisieren, dessen Amts-
führung in fortdauernder  Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politi-
schen Ansichten und Zielen der Regierung stehen muß. Soweit er diese Über-
einstimmung vermissen läßt, kann er als Lebenszeitbeamter in den einstweili-
gen Ruhestand versetzt, als Beamter auf Probe entlassen werden. Nach einer 
Versetzung in den einstweiligen Ruhestand besteht die Verpflichtung, einer 
erneuten Berufung in das aktive Beamtenverhältnis nachzukommen. Während 
der Ruhestandsversetzung hat der politische Beamte einen Anspruch auf Ver-
sorgungsbezüge. 

Als kommunale Wahlbeamte werden die leitenden Beamten von Gemein-
den, Gemeindeverbänden, Landkreisen oder kommunalen Zweckverbänden 
bezeichnet, die auf Zeit entweder vom Volk oder von Volksvertretern in das 

1 Unberücksichtigt müssen der Beamte auf Probe und der Beamte auf Widerruf 
bleiben. 

2 Vgl. insoweit: Tod des Beamten, Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstun-
fahigkeit, Entfernung aus dem Dienst infolge eines Disziplinarverfahrens,  Entlassung 
kraft  Gesetzes oder auf Antrag, Verlust der Beamtenrechte, Eintritt in den Ruhestand 
wegen Wahl zum MdL oder MdB mit dem Tag der Annahme. 
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Amt gewählt und nicht wie gewöhnlich durch die Verwaltung ernannt wer-
den.3 Bei bestimmten Wahlbeamten kann ihr aktiver Status abhängig von dem 
unterschiedlichen Kommunalverfassungsrecht  der Länder durch einen Ab-
wahl- oder Abberufungsbeschluß vorzeitig beendet werden. Diese Beendi-
gungsmöglichkeit bedeutet rein tatsächlich eine Annäherung an die Rechts-
position des politischen Beamten. Ihr zugrunde liegt die gesetzgeberische 
Intention, für Konflikte zwischen der Kommunalvertretung bzw. den Bürgern 
einerseits und dem Wahlbeamten andererseits eine Lösungsmöglichkeit anzu-
bieten, die eine wirkungsvolle Arbeit für die Gebietskörperschaft  weiterhin 
sichert.4 

Die Institution des politischen Beamten besteht seit beinahe hundertfünfzig 
Jahren und begegnet nach allgemeiner Ansicht im Grundsatz keinen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken. Rechtspolitische Erwägungen im Zusammenhang 
mit der Institution des politischen Beamten beschränken sich in erster Linie 
auf die Auseinandersetzung mit der Frage nach Umfang und Ausweitung des 
betroffenen  Ämterkreises. Anders stellt sich die Situation beim kommunalen 
Wahlbeamten dar, gegen dessen vorzeitige Abberufungs- oder Abwahlmög-
lichkeit erhebliche rechtliche Bedenken vorgetragen werden. Diese Bedenken 
werden ergänzt durch rechtspolitische Erwägungen, die von der Sorge um eine 
übermäßige Politisierung der kommunalen Wahlbeamten gekennzeichnet sind. 

Fast schon allwöchentlich wird der Bürger durch die Medien mit einem neu-
en Skandalfall konfrontiert.  Gleichzeitig werden politische Meinungsverschie-
denheiten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene mit einer Intensität 
und Emotionalität ausgetragen, die Zweifel an einer sachlichen Gesprächsbe-
reitschaft  der Beteiligten aufkommen lassen.5 Vor diesem Hintergrund recht-
fertigt  sich der Eindruck, daß auf allen Ebenen der Durchsetzung von Partiku-
larinteressen eine gegenüber dem Gemeinwohl unangemessen große Bedeu-
tung eingeräumt wird. Soweit dieser Eindruck zutrifft,  ist von der Umsetzung 
derartiger partikularer Zielsetzungen naturgemäß besonders die Verwaltungs-
spitze betroffen. 6 Wenn daher gleichermaßen über politischen Beamten wie 
kommunalen Wahlbeamten das Damoklesschwert der vorzeitigen Beendigung 
des aktiven Dienstverhältnisses schwebt, ist auf jeden Fall die Möglichkeit des 
Mißbrauchs durch den Dienstherrn in das Kalkül zu ziehen. 

3 Diese Definition dient einer ersten Annäherung an den Begriff  des kommunalen 
Wahlbeamten. 

4 Vgl. exemplarisch für Niedersachsen: Nds.SVK., S. 152; Nds.LT-Drucksache 
9/1961, S. 26. 

5 An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, daß der Begriff  der Politik nachfolgend 
auch die Kommunalpolitik als Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltung umfaßt. 
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Gegenstand dieser Arbeit ist nicht nur die getrennte Darstellung der vorzei-
tigen Beendigungsmöglichkeit bei politischen Beamten und kommunalen 
Wahlbeamten, sondern es soll versucht werden, Vergleichbares beider Institu-
tionen zueinander in Beziehung zu setzen. Nicht zuletzt auf diese Weise soll 
ein aktueller Beitrag zu der Diskussion um die vorzeitige Abberufung oder 
Abwahl kommunaler Wahlbeamter geleistet werden.7 

6 Allgemein zum Problem von Ämterpatronage und fehlender Verwaltungsethik Qu-
ambusch, DÖD 1992, 97 ff. 

1 Die Arbeit berücksichtigt die Rechts- und Gesetzeslage nach dem Stand vom 
1.1.1995. Soweit dies möglich war, wurden Rechtsprechung und Literatur auch noch 
über den 1.1.1995 hinaus berücksichtigt. 


